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Auch in diesem Jahr ist die Kindertagespfl ege „Zipfelmütz-
chen“ Tagesmutter mit Herz Janine Feick Kooperationspart-
ner beim Sommerfest vom Kindergarten Dossenbach! Ein 
Schwerpunkt des Kindergarten Dossenbach ist die naturpä-
dagogische Ausrichtung. Das Anliegen des Kindergartens 
ist es, den Kindern den Zugang zur Natur und verschiede-
ne Naturerlebnisse jederzeit zu ermöglichen. Janine Feick 
und ihre Zipfelmützchen sind ebenfalls mit der Natur ver-
bunden und erkunden mit dem Kinderbus gern die Tiere in 
Dossenbach! Die Kindertagespfl ege sponserte am diesjäh-
rigen Sommerfest jedem Kind der Wunderfi tzgruppe ein 
Sandeimer Spiel-Set und der Pfi ffi  kusgruppe passend zum 
Waldprojekt ein Becherlupen Set mit Insektenzange. Marti-
na Benedek und ihr Team bekamen auch eine Wertschätzung 
seitens der Kindertagespfl ege. Hier ist die Kommunikation und 
Kooperation ein voller Erfolg. 

Sommerfest im Kindergarten Dossenbach 
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Behindertentoilette:
am Festschopf in der Rheinstraße, mit Euro-
schlüssel zugänglich.

Samstag, 26.08.2023 
Bad-Apotheke Maulburg 
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg 
Tel: 07622 - 67 41 60 
Tumringer-Apotheke 
Mühlestr. 5, 79539 Lörrach 
Tel: 07621 - 4 70 97 
Apotheke am Blumenplatz Kandern 
Hauptstr. 23
79400 Kandern 
Tel: 07626 - 79 70 

Sonntag 27.08.2023 
Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen 
Schützenstr. 16, 79713 Bad Säckingen 
Tel: 07761 - 73 21 
Stadt-Apotheke Weil am Rhein 
Hauptstr. 302
79576 Weil am Rhein 
Tel: 07621 - 7 30 60 
Thoma-Apotheke Bernau 
Im Moos 1, 79872 Bernau im Schwarzwald 
Tel: 07675 - 6 27

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 

Allgemein ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren Pa-
tientinnen und Patienten für die Notfallversor-
gung wie gewohnt zur Verfügung. Die Num-
mer für den ärztl. Notdienst lautet:

116 117
Über die Leitstelle wird Ihnen ein Diensthaben-
der Arzt vermittelt, sofern der eigene Hausarzt 
oder behandelnde Facharzt nicht erreichbar 
ist. Bei akut lebensbedrohlichen Notfällen bitte 
weiterhin die Rufnummer Tel. 112 wählen.

Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notfalldienst: 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116 117

Hausärztliche Bereitschaftspraxis Notfallpraxis 
Bad Säckingen 116 117
Meisenhardtweg 14 (im ehemaligen Spital)

Öff nungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen: 10 - 16 Uhr

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWÖRSTADT 

Notrufnummer: 112

POLIZEIREVIER RHEINFELDEN  

07623/7404-0

ALLGEMEINES
Frauenhaus Lörrach Tel. 07621/4 93 25 
Tag und Nacht erreichbar

Frauenberatungsstelle Lörrach
 Tel. 07621 - 87105
Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. 
Lebensjahr bei sexualisierter, körperlicher und 
psychischer Gewalt, bei Ess-Störungen und in 
Trennungs-und Krisensituationen. Beratung von 
Bezugspersonen und Fachkräften. 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale  Tel.: 07761/9 20 10
TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut 
gebührenfrei Tel. 0800/1 11 01 11 
 und 0800/1 11 02 22 

Nummer gegen Kummer 
Montag – Samstag  Tel. 0800/1110333
von 14 -20 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund - 
Ortsverband Schopfheim e. V. 
täglich 09 - 12 Uhr Tel. 07622 – 63929, 
 Fax.07622 – 667 59 60
Fachdienst Kindertagespfl ege 
täglich von 09 – 12 Uhr Tel. 07622/667 42 62
Forstverwaltung 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und 
Dossenbach
Herr Thomas Hirner,  Tel. 07623/79 53 68
 Fax +49 7623 7416932
 Mobil 0172/7 60 29 49

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
79739 Schwörstadt, Tel. 07762/5220-0

Verantwortlich für den amtlichen und redak-
tionellen Teil: 
Gemeindeverwaltung 79739 Schwörstadt, Tel. 
07762/5220-0
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Bürgermeisteramt 

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilun-
gen: 
Die jeweilige Fraktion bzw. der/ die Vorsitzen-
de der jeweiligen Fraktion.

Verantwortlich für die Kirchen- 
& Vereinsmitteilungen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende 
des jeweiligen Vereins. 

Für den Anzeigenteil und Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
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Das Amtsblatt der Gemeinde Schwörstadt 
erscheint wöchentlich und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Gemeinde 
Schwörstadt im Abonnementverfahren für 
22,90 € jährlich inkl. 7% MwSt. verteilt

  BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN  WICHTIGE RUFNUMMERN

APOTHEKENNOTDIENSTE
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

BITTE BEACHTEN:
Redaktionsschluss ist jeweils 

mittwochs um 9:00 Uhr

In Wochen, welche einen Feiertag 
beinhalten, wird der Redaktionsschluss 
auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de
Telefon: 07621 410-2142
Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,
Familien und Lebensfragen
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach
Telefon: 0 76 21 / 30 87
BEZIRKSSCHORNSTEINFEGER 
Schwörstadt:
Eberhard Rastetter Tel. 07623/43 90
 Fax 07623/4 61 53
Dossenbach, Niederdossenbach und Hollwanger
Dominik Ramdane Tel. 01729465671
Wasserversorgung - Kontakt für Störungen
ED Netze GmbH ab sofort für die Wasserver-
sorgung in Schwörstadt zuständig.
Team Wasserversorgung
Tel.: 07623/92-0
trinkwasser.schwoerstadt@ednetze.de

Kontakt bei Störungen über Netzleitstelle
24h Störungsnummer
Tel.: 0 76 23 / 92 - 18 12 oder
Hotline: 0 800 / 929 18 18 2 kostenlos
DRK Servicestelle SeniorInnen: 
Kontakt: Lucia Woldert,  Tel. 07761 920124, 
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen, 
servicestelle@drk-saeckingen.de
Weitere Infos im Internet unter 
www.drk-saeckingen.de
Postfi liale Schwörstadt 
Mo., Di., Do., Fr. 17:30 - 19:30 
Mi., Sa. 18:30 - 19:30 
Sonntag Geschlossen 
Öff nungszeit Mülldeponie Lachengraben, 
Tel. 07761/8981
Werktags 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 Uhr 
Samstags von 09:00 - 12:00 Uhr.
Gemeindeverwaltung Schwörstadt, 
geöff net
Tel. 07762/5220-0 
Montag, Mittwoch und Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Mittwochnachmittag  14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  geschlossen.
Freibad Schwörstadt
Rheinbadstraße 10, 79739 Schwörstadt
Öff nungszeiten: Mo-So  09-20 Uhr
Schlechtwetterregelung: Bei einer am Vortag 
prognostizierten Tageshöchsttemperatur zwi-
schen 15 und 20 Grad Celsius ist das Bad zu den 

Kernzeiten geöff net. Kernzeiten: 09-11 Uhr und 
17-19 Uhr
Telefonnummer: 07762 56 49 744
Eintrittskarten können online unter eticket-bw.de 
gekauft werden
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Fahrradweg nur  
eingeschränkt nutzbar
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
aufgrund der Großrevision des Kraftwerk 
Ryburg-Schwörstadt wird es ab September 
2023 zu Einschränkungen des Fahrradweges 
kommen, da dieser ebenso als Transport-
weg genutzt wird. 

Wir bitten um Beachtung. 
Ihre Gemeindeverwaltung 

MITARBEITENDE DER GEMEINDE  
Trautwein-Domschat, Christine
Bürgermeisterin
Tel.: 07762-5220-16, c.trautwein-domschat@schwoerstadt.de
Büro Nr.: 6 (1. OG)

Wick, Melanie
Sekretariat Bürgermeisterin, 
Schadensfälle in der Gemeinde
Tel.: 07762-5220-0, info@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Anhorn, Nicole
Soziales, Feuerwehr, Friedhof, Flüchtlingsangelegenheiten
Sommerferienprogramm, Senioren 
Tel.: 07762-5220-19, n.anhorn@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 2 (EG) 

Dumont, Jacqueline
Fachbereichsleitung Finanzen & Personal, Grundstücks- und
Gebäudemanagement, Bauhof, Wasserversorgung, Schwimmbad 
Tel.: 07762-5220-22, j.dumont@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 12 (1. OG) 

Gollin, Horatio
Geschäftsstelle, Gemeinde- und Ortschaftsrat
Tel.: 07762-5220-28, h.gollin@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 7 (1. OG) 

Schneider, Beate
Fachbereichsleitung Bürgerservice Ordnungsamt, Katastrophenschutz
Grundbucheinsicht, Vorkaufsrecht Gesundheitswesen, ELR Wahlen, 
Forst, Jagd, Datenschutz, Verkehrsangelegenheiten 
Tel.: 07762-5220-12, b.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 10 (1. OG) 

Schneider, Ulrike
Kassenleitung, Kasse, Spenden, Anlagebuchhaltung, 
Wasser- und Abwasser Verbrauchsabrechnung
Tel.: 07762-5220-17, u.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 8 (1. OG) 

Schwarm, Leoni
Einwohnermeldewesen, Ausweise, Pässe, 
Rentenangelegenheiten, Mitteilungsblatt, Tourismus, 
Fundsachen, Fischereischeine
Tel.: 07762-5220-14, l.schwarm@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 4 (EG) 

Spada, Larissa
Veranlagungen Steuern, Kindergarten- und Schulträgeraufgaben 
Hallenvermietung, Vereine
Tel.: 07762-5220-10, l.spada@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 11 (1. OG) 

Stanojevic, Dragan
Integrationsmanager für Flüchtlinge
Tel.: 0159-04544658, d.stanojevic@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr.: 2 (EG)

Tröndle, Tobias
Fachbereichsleitung Bau, Baupläne, Erschließungsbeiträge
Bauleitplanung, Planfeststellung, Gewässerschutz
Tel.: 07762-5220-11, t.troendle@schwoerstadt.de 
Büro Nr.: 1 (EG) 

ORTSVORSTEHER DOSSENBACH
Kipf, Matthias
Ortsvorsteher Dossenbach
Sprechzeiten: in gerader Woche am Mittwoch von 18:30 - 19:30 Uhr
In der Ortsverwaltung Dossenbach
Tel. 07762 - 9213 / Mobil: 0162 7725 325
E-Mail: m.kipf@schwoerstadt.de

BAUHOF  
Herm, Christoph
Bauhofleiter
Handy: 0177-7220040, c.herm@schwoerstadt.de 

Schär, Harald
stellvertretender Bauhofleiter
Handy: 0172-9802501, h.schaer@schwoerstadt.de 

HAUSMEISTER 
Schär, Harald
stv. Hausmeister kommunale Gebäude
Handy: 0172-9802501, Festnetz in Schule: 07762-9197 

Nass, Jürgen
Hausmeister Sommerfesthalle, Bürgersaal
Handy: 0174-9570311, Festnetz privat: 07762-4155

Amtliche  
Bekanntmachungen

NACHRUF 
Die Gemeinde Schwörstadt trauert um 
  

Herrn Walter Schönauer 
  
Er ist am 27. Juli 2023 im Alter von 94 Jahren verstorben. 
  
Der Verstorbene gehörte vom 7. November 1965 bis zur Eingemeindung nach 
Schwörstadt 1971 dem Gemeinderat in Dossenbach an. Bei der Eingemeindung war er 
einer der vier Dossenbacher Gemeinderäte, die in den Gemeinderat in Schwörstadt als 
Vertreter Dossenbachs eintraten. Als gewählter Gemeinderat gehörte er dem Gemein-
derat in Schwörstadt bis zum 17. Dezember 1984 an. 
  
Unsere tiefe Anteilnahme und unser aufrichtiges Mitgefühl gelten seiner Familie und 
allen Hinterbliebenen. 
  
Die Gemeinde Schwörstadt dankt Herrn Walter Schönauer für seine langjährige Tätig-
keit. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
   
Christine Trautwein-Domschat 
Bürgermeisterin 

Zahlungsaufforderung 
Nach dem zuletzt ergangenen Gebüh-
renbescheid sind folgende Abgaben 

zum 01. September 2023 

zur Zahlung fällig: 

Wasser / Abwasser 2023 – 3. Abschlag 

Wir bitten, den Zahlungstermin einzuhal-
ten. Teilnehmer am SEPA-Lastschriftver-
fahren werden termingerecht belastet. 

Gemeindekasse Schwörstadt 
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Schwörstadt und Rheinfelden laden ein 
BETEILIGUNGSWERKSTATT: 
Älter wird jeder - aber wie und wo? 
Fr., 22. September 2023, 15:00-18:00 Uhr im Jugendhaus Rheinfelden (Baden) 
Do, 28. September 2023, 15:00-18:00 Uhr in der Turn- und Festhalle Schwörstadt 
  
Zuhause nach den eigenen Vorstellungen alt werden, wer wünscht sich das nicht? Ha-
ben wir in Rheinfelden (Baden) und Schwörstadt alles, was wir brauchen, um gut daheim 
älter zu werden? Was fehlt vielleicht noch? 
Wir möchten Sie einladen, darüber mit uns ins Gespräch zu kommen. Das erwartet Sie: 
Kennenlernen, Netzwerken, Austausch in Kleingruppen, musikalisches Rahmenpro-
gramm und ein kleiner Imbiss. 

Um Rückmeldung bis 18.09.2023 wird gebeten. Information und Anmeldung: 
Seniorenbüro der Stadt Rheinfelden (Baden)
Monika Bringe
Tel. 07623 95-338
m.bringe@rheinfelden-baden.de
Friedrichstr. 6, 79618 Rheinfelden (Baden) 

Die Veranstaltung ist Teil des Projektes „Case-Management für ein langes Leben zu Hau-
se“ und gefördert durch Quartiersimpulse. Das Förderprogramm Quartiersimpulse der 
Allianz für Beteiligung und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration ist 
Teil der Landesstrategie „Quartier 2030 - Gemeinsam. Gestalten.“ und wird finanziert aus 
den Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat. 

Gebührenübersicht 2024
Anlage 1 zur Benutzungsordnung für 
die gemeindeeigenen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen in Schwörstadt vom 
03.12.2020, geändert am 15.06.2023 zu 
§ 6 Benutzungsgebühr und § 6 a Verpfle-
gungskostenpauschale

1. Kindergarten Dossenbach:
Krippenkinder unter 3 Jahren / Halbtagsbe-
treuung:
Die monatliche Gebühr beträgt ab 1. Januar 
2024 328,00 €.
Kindergartenkinder von 3 – 6 Jahren / 
Halbtagsbetreuung:

Die monatliche Gebühr beträgt:
Ab 1. Januar 2024
1 Kind  136,00 €
2 Kinder  103,00 €
3 Kinder  68,00 €
Ab 4 Kinder  23,00 €

Die Elterngebühr berücksichtigt die Anzahl 
der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt.
Kinder unter 3 | Ganztagsbetreuung

2. Kindergarten am Heidenstein
Kindergartenkinder von 3 – 6 Jahren / 
Betreuung Verlängerte Öffnungszeit (VÖ):
Die monatliche Gebühr beträgt:
Ab 1. Januar 2024
1 Kind  151,00 €
2 Kinder  117,00 €
3 Kinder  78,00 €
Ab 4 Kinder  26,00 €

Die Elterngebühr berücksichtigt die Anzahl 
der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt. 
Die jeweilige Gebühr wird zum 15. eines Mo-
nats fällig und ist für 11 Monate zu entrich-
ten, für den Monat August ist keine Gebühr 
fällig. Die Benutzungsgebühren erhöhen 
sich jährlich um ca. 5 %. Eine Änderung der 
Gebühren bleibt vorbehalten.

3. Verpflegungskostenpauschale
Die Verpflegungskostenpauschale für das 
‚Gesunde Frühstück‘ im Kindergarten am 
Heidenstein beträgt ab dem 1. Januar 2024 
insgesamt 25,00 Euro im Monat für 11 Mo-
nate im Jahr. Die Verpflegungskostenpau-
schale wird zum 15. eines Monats fällig und 
ist für 11 Monate gemeinsam mit der Kin-
dergartengebühr zu entrichten.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfah-
rensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde Schwörstadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

Wasserentnahme aus Bächen, 
Flüssen und Seen ab sofort 
untersagt
Landratsamt reagiert auf niedrige Pegel-
stände / Verbot gilt zunächst bis 19. Sep-
tember 

Landkreis Lörrach. Auf Grund niedriger Pe-
gelstände darf im gesamten Landkreis Lör-
rach ab sofort kein Wasser mehr für Bewäs-
serung oder Beregnung aus Bächen, Flüssen 
und Seen entnommen werden, ausgenom-
men ist der Rhein. Sollte trotz Verbot Wasser 
illegal verwendet werden, können Bußgel-
der bis zu 10.000 Euro verhängt werden. Das 
Entnahmeverbot gilt zunächst bis zum 19. 
September. Eine entsprechende Allgemein-
verfügung hat das Landratsamt Lörrach am 
heutigen Dienstag (22. August) erlassen. Je 
nach Wetterlage ist eine Verlängerung oder 
Erweiterung des Verbots vorgesehen.

Das Verbot gilt für den Gemeingebrauch. 
Das Schöpfen von Oberflächenwasser für 
den eigenen Bedarf, wie zur Bewässerung 
von Gärten, ist somit untersagt. Bestehende 
wasserrechtliche Erlaubnisse bleiben vom 
Verbot unberührt. So gilt das Entnahmever-
bot nicht für das Tränken von Vieh.

Das Landratsamt reagiert mit dieser Maß-
nahme auf die zum Teil sehr niedrigen Was-
serstände, vor allem in Bächen und Flüssen. 
Ein wesentlicher Grund für die niedrigen Pe-
gelstände ist die aktuelle niederschlagsfreie 
Hitzewelle. Kurzzeitig auftretende Gewitter, 
Starkregenereignisse und Niederschläge, 
wie sie beispielsweise für das Wochenende 
angesagt sind, werden voraussichtlich zu kei-
ner Entspannung der Niedrigwassersituation 
führen. Zudem ist auch der Grundwasservor-
rat, aus dem sich die oberirdischen Gewässer 
speisen, durch die Trockenzeiten der letzten 
Jahre unterdurchschnittlich niedrig.

Die Allgemeinverfügung ist abrufbar unter: 
www.loerrach-landkreis.de/bekanntma-
chungen. 
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Die Gemeinde Schwörstadt sucht zum
nächstmöglichen Termin (sofort), eine/n

Sachbearbeiter/in für das Bauwesen
in Vollzeit (100 %) m/w/d

unbefristet.

Zum Aufgabengebiet gehören die Be-
treuung von Bauprojekten, die Betreu-
ung der Verkehrsflächen sowie Nut-
zungs- und Leitungsrechte, die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen, die Vorbe-
reitung von Erschließungsverträgen, die 
Betreuung von:
• Sanierungsgebieten und städtebauli-

chen Planungen und Entwicklungen
• Planfeststellungs- und Raumord-

nungsverfahren
• Bauleitplanungen und Bauordnungen
• Gewässer- und Hochwasserschutz 

Weiter zählen zu den Aufgaben das 
Führen und Verwalten des Baulasten-
buches, die Annahme und Prüfung 
von Bauanträgen und Bauvoran-
fragen in Zusammenarbeit mit der 
Baurechtsbehörde, Erteilung von Lei-
tungsauskünften und die Ausschrei-
bung von Gewerken, die Bearbeitung 
von Wasser- und Abwasseranträgen 
und anderes. Die Zuweisung oder 
Änderung der Aufgaben bleibt vorbe-
halten.

Sie verfügen über:
• Ausbildung als Verwaltungsfachange-

stellte/n oder zum/r staatlich geprüf-
ten Bautechniker oder eine gleichwer-
tige Ausbildung oder entsprechende 
Berufserfahrung erwünscht

• Zwingend erforderlich ist Erfahrung 
mit der Verwaltungsarbeit im öffent-
lichen Dienst

• Kenntnisse im Bereich Bauwesen
• Kenntnisse der Vergabevorschriften
• EDV-Kenntnisse (Office-Anwendun-

gen) erforderlich
• Selbständige, verantwortungsvolle 

und zuverlässige Arbeitsweise

Wir bieten:
• Einen interessanten und vielseitigen 

Arbeitsplatz mit Gestaltungsspielraum
• Die Stelle wird nach TVÖD bezahlt
• Flexible Arbeitszeiten
• Ein gutes Arbeitsklima in einem moti-

vierten Team

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau 
Dumont, Fachbereichsleiterin Finanzen & 
Personal, unter Tel. 07762/5220-22 gerne 
zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden 
Sie bitte bis spätestens 25.08.2023 an 
die Gemeinde Schwörstadt, Fachbereich 
Finanzen & Personal, Hauptstraße 107, 
79739 Schwörstadt oder per Mail an: 
j.dumont@schwoerstadt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Die Gemeinde Schwörstadt vergibt 
zum 01.09.2024 einen Ausbildungs-
platz für die 

Ausbildung zur/zum Verwal-
tungsfachangestellten (m/w/d) 
bei der Gemeindeverwaltung 

Schwörstadt.

Wir suchen eine Auszubildende/ ei-
nen Auszubildenden, die/der
• verantwortungsbewusst und zu-

verlässig ist,
• Durchhaltevermögen besitzt,
• ein hohes Maß an Lern- und Leis-

tungsbereitschaft zeigt,
• Freude an der Arbeit und am Um-

gang mit Menschen hat.

Wir bieten:
• Ein breites Aufgabenspektrum 

von dienstleistungsorientierten 
Verwaltungsaufgaben

• Eine Ausbildungsdauer von 2,5 
bis 3 Jahren mit Berufsschulun-
terricht bei der Kaufmännischen 
Berufsschule in Lörrach in Block-
form

• Persönliche Betreuung durch 
Ausbilderinnen

• Moderne Ausbildungsstätte und 
ein motiviertes Team von 10 Mit-
arbeitern

• Ausbildungsvergütung nach 
dem TVAöD

• Betriebliche Altersvorsorge

Voraussetzungen für die Ausbildung 
zur/zum Verwaltungsfachangestell-
ten sind der Realschulabschluss, die 
Fachhochschulreife oder ein gleich-
wertiger Bildungsstand.

Wenn Sie Interesse an diesem Aus-
bildungsplatz haben, bewerben Sie 
sich bitte bis zum 15.03.2024 schrift-
lich, gerne per Mail, mit den übli-
chen Unterlagen bei der Gemeinde 
Schwörstadt: 
personalamt@schwoerstadt.de 
oder postalisch an: Gemeinde 
Schwörstadt, Personalamt, Hauptstr. 
107, 79739 Schwörstadt.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei der Fachbereichsleitung Finan-
zen und Personal, Frau Dumont, 
unter Tel. 07762/5220-22. 

Die Gemeinde Schwörstadt vergibt 
zum 01.09.2024 einen Platz für das 
Einführungspraktikum für den Studi-
engang Public Management (Bachelor 
of Arts) bei der Gemeindeverwaltung 
Schwörstadt.

Es wartet eine vielseitige und interes-
sante praktische Ausbildung im Wech-
sel mit einem Studium an einer Hoch-
schule für öffentliche Verwaltung auf 
Sie.

Voraussetzungen für die Bewerbung:
• Abitur oder Fachhochschulreife
• Zulassung der Hochschule Kehl / 

Ludwigsburg zum Studiengang
• deutsche Staatsangehörigkeit oder 

die eines der anderen Mitgliedstaa-
ten der EU oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum

• Interesse an Verwaltungsabläufen 
und am Umgang mit Rechtsvor-
schriften

• Kommunikations- und Teamfähig-
keit

Wie bewirbt man sich? 
Voraussetzung für einen Ausbildungs-
platz im Einführungspraktikum bei der 
Gemeinde Schwörstadt ist die Bewer-
bung um die Zulassung bei einer der 
beiden Hochschulen für öffentliche 
Verwaltung in Baden-Württemberg. 
Den Zulassungsantrag zum Studium 
findet man unter www.hs-kehl.de. 

Nach erfolgreichem Absolvieren 
des Eignungstests hat man bis zum 
01.10.2023 die Möglichkeit, die Ge-
meinde Schwörstadt als Wunschwahl-
kommune auszuwählen und die Bewer-
bungsunterlagen hochzuladen.

Eine vollständige Bewerbung beinhal-
tet:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• aktuelles Zeugnis
• Zeugnisse aller Schul- und Berufsab-

schlüsse
• Bescheinigungen (z.B. Praktika, Stu-

dium, ehrenamtliche Tätigkeiten)

Die Eingangsbestätigung auf Ihre Be-
werbung erfolgt per E-Mail. Bitte prüfen 
Sie daher auch regelmäßig das Spam 
Postfach, um nichts zu verpassen.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei der Fachbereichsleitung Finanzen 
& Personal, Frau Dumont, unter Tel. 
07762/5220-22 oder per Mail an: 
personalamt@schwoerstadt.de 
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Information zur Durchführung 
von Baugrunduntersuchun-
gen für das Projekt Rippolin-
gen-Istein des Übertragungs-
netzbetreibers TransnetBW 
Als Übertragungsnetzbetreiberin ist Trans-
netBW gemäß § 11 Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) dazu verpflichtet, in ihrem 
Verantwortungsgebiet ein sicheres Energie-
versorgungsnetz zu betreiben. Diesem Auf-
trag kommt TransnetBW mit dem Ersatzneu-
bau Rippolingen – Istein nach. 
  
Ab voraussichtlich der KW 36/2023 wird die 
von TransnetBW beauftragte Firma „Buch-
holz und Partner GmbH“ an einzelnen ge-
planten Maststandorten des Ersatzneubaus 
Bohrungen durchführen. Diese Baugrund-
untersuchungen sind für die weitere Pla-
nung unbedingt notwendig und geben Auf-
schluss über die Bodenverhältnisse und die 
Tragfähigkeit des Bodens. Die Bohrungen 
dauern in der Regel je nach Bohrungsart we-
nige Stunden bzw. 1 bis 2 Tage pro Standort 
und sind voraussichtlich in der KW 13/2024 
abgeschlossen.  
  
Für die Baugrunduntersuchungen ist es er-
forderlich die Grundstücke sowie land- und 
forstwirtschaftliche Wege zu begehen bzw. 
zu befahren, um an die geplanten Mast-
standorte zu gelangen. Darüber hinaus kann 
es erforderlich sein, Flächen vorübergehend 
zu nutzen, z.B. um erforderliche Geräte, 
Fahrzeuge, Werkzeuge und Materialien ab-
zustellen sowie an- und abzutransportieren. 
  
Es wird sichergestellt, dass die Anfahrt zum 
Bohrpunkt über den kürzesten Weg mit den 
geringsten Beeinträchtigungen und Auswir-
kungen erfolgt. Das Raupen-Bohrgerät wird 
mit einem Transportfahrzeug über vorhan-
dene Straßen so nah wie möglich bis zum 
Bohrpunkt transportiert; abseits der Wege 
wird mit der Raupe gefahren. Durch den 
Kettenantrieb kann eine Bodenverdichtung 
minimiert werden. Bei der Betretung der je-
weiligen Flurstücke wird sehr sorgsam vor-
gegangen. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen zu Flurschäden kommen, werden 
diese im Nachgang reguliert. 
  
Die Bohrung selbst findet je nach Bohrungs-
art in einer Bohrtiefe von 8 – 30 Metern statt. 
Das entstandene Bohrloch hat einen Durch-
messer von max. 200 Millimetern und wird 
nach Beendigung der Arbeiten wieder mit 
Bohrgut bzw. Quellton (Tonpellets“) verfüllt.  
  
Die Berechtigung zur Durchführung solcher 
Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG). 
  
Betroffen sind folgende Flurstücke: 
  
Schwörstadt Bohrpunkt: 883, 902, 903, 1209, 
1210, 1212, 1245, 1246, 1520, 1521, 1803, 
2028, 2835, 2863, 2864, 2866, 2875, 2968, 
2977, 2979, 2997, 2998, 3039, 3040, 3115, 
3116, 3132, 3133, 3133/1, 4263, 4265, 4420, 
4422, 4427, 4434, 4436, 5001/1, 5002/8 
Schwörstadt Zuwegung: 45, 900, 901, 904, 

905, 906, 907, 907/1, 1248, 1249, 1250, 1251, 
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1269, 1803/2, 
2841, 2859, 2906, 2980, 2987, 2988, 2988/1, 
2995, 2996, 3039/1, 3114, 4123, 4220, 4221, 
4268, 4269, 4271, 4274, 4325, 4335, 4336, 
4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4344, 4406, 
4419, 5001/4, 5002/12, 5002/13 
  
Kontakt: 
Herr Steffen Meskes, Cteam Consulting & 
Anlagenbau GmbH 
steffen.meskes@cteam.de 
02241 – 975 77 67  
  
 

Mobile Schadstoffannahme im 
Landkreis Lörrach: Hinweise 
zu den Annahmebedingungen
Landkreis Lörrach  Im September und Ok-
tober findet im Landkreis Lörrach wieder die 
halbjährliche mobile Schadstoffsammlung 
statt. Kunden werden gebeten, sich vorab 
unter www.abfallwirtschaft-loerrach-land-
kreis.de/schadstoffe/annahmebedingun-
gen über die geltenden Annahmebedin-
gungen zu informieren.

Termin und Ort der nächsten mobilen Schad-
stoffsammlung stehen im Abfallkalender 
(www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.
de/abfallkalender) oder in der Abfall-App 
(www.abfallwirtschaft-loerrach-landkreis.
de/app).

Eine Übersicht aller mobilen Schadstoff-
sammlungen ist ebenfalls unter www.abfall-
wirtschaft-loerrach-landkreis.de/schadstof-
fe/annahmebedingungen zu finden.

Schon gewusst? 
Von Februar bis Dezember können jeden 
ersten Freitag im Monat von 8 bis 12 Uhr 
kostenfrei Schadstoffe auf der Kreismüll-
deponie Scheinberg angeliefert werden. 
 
 

Kfz-Zulassung: Arbeitsphasen 
der Umgestaltung 
Systemumstellung / Zulassungsstellen 
vorübergehend nicht verfügbar am 21. 
August, 31. August (nachmittags) und 1. 
September 
Landkreis Lörrach.  Im Zuge des Neuer-
lasses der Fahrzeugzulassungsverordnung, 
welcher zum 1. September in Kraft tritt, 
müssen auch die Kfz-Zulassungsstellen im 
Landkreis Lörrach ihr System umstellen, um 
die neuen Dienstleistungen anbieten zu 
können. Für die arbeitsintensive Neugestal-
tung werden die drei Zulassungsstellen in 
Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim ganz-
tägig am Montag, 21. August und Freitag, 1. 
September sowie am Donnerstagnachmit-

Die Gemeinde Schwörstadt sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt ei-
ne/n

Mitarbeiter/in Teilzeit (ca. 12 %) 
m/w/d 

für die Kernzeitbetreuung 
(geringfügig Beschäftigte)

Aufgabengebiet ist die Betreuung 
der Schulkinder zu den Kernzeiten 
der Schule, diese sind an Schulta-
gen von 07:30 Uhr bis 08:35 Uhr 
sowie von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr, 
frühmorgens jeweils im Wechsel mit 
zwei Kolleginnen, mittags gemein-
sam mit einer Kollegin.

Sie verfügen über:
• Freude an der Arbeit mit Kindern
• Kreativität und Geduld
• Resilienz und Empathie mit 

Durchsetzungsvermögen
• Gute Kenntnisse der deutschen 

Sprache
• Selbständige, verantwortungs-

volle und zuverlässige Arbeits-
weise

• Bereitschaft zur Mehrarbeit in 
Vertretungsfällen nach Abspra-
che

Wir bieten:
• Einen interessanten und vielseiti-

gen Arbeitsplatz
• Eine unbefristete Beschäftigung 

mit Bezahlung nach TVöD EG 02
• Ein gutes Arbeitsklima in einem 

motivierten Team
• Urlaub wie Schulferien
• Weiterbildung zur Qualifizierung

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
Frau Jacqueline Dumont, Fachbe-
reichsleiterin Finanzen & Personal, 
unter Tel. 07762/5220-22 gerne zur 
Verfügung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis 
spätestens 08.09.2023 an die Ge-
meinde Schwörstadt, Fachbereich 
Finanzen & Personal, Hauptstraße 
107, 79739 Schwörstadt oder per 
Mail an: 
Personalamt@schwoerstadt.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

     

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
   

 
  

 
 

 
 

 

 

  

      

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

  



Freitag, 25. August 2023 Seite 7

tag, 31. August für die Öffentlichkeit vorü-
bergehend nicht verfügbar sein. An diesen 
Tagen werden die Mitarbeitenden intern 
geschult, technische Updates der Fachan-
wendungen eingespielt, Formulare, Gebüh-
ren und Dienstleistungen angepasst und 
schließlich das gesamte System umgestellt.

Zu den Neuerungen zählt die Möglichkeit, 
während der ersten zehn Tage nach digita-
ler Zulassung am Straßenverkehr sofort teil-
nehmen zu können, ohne die Fahrzeugdo-
kumente vorliegen zu haben – sofern man 
schon die Nummernschilder hat, der elekt-
ronische Bescheid heruntergeladen wurde 
und der vorläufige Zulassungsnachweis 
gut lesbar hinter der Windschutzscheibe 
mitgeführt wird. Zudem können erstmalig 
auch juristische Personen, wie Autohäuser 
und Firmen, Zulassungsanträge digital ab-
wickeln. Die entsprechenden Voraussetzun-
gen für die Nutzung der internetbasierten 
Zulassungsvorgänge (iKfz) können ab dem 
1. September auf der Internetseite des Land-
ratsamts nachgelesen werden. Dienstleister 
können für die Nutzung von iKfz über das 
Kraftfahrtbundesamt einen Zugang zu einer 
Großkundenschnittstelle beantragen. Das 
spart Wege, Zeit und Kosten: Die Gebühren 
für die digitale Fahrzeugzulassung werden 
für Private und Autohäuser im Vergleich 
zum Verfahren in den Zulassungsstellen vor 
Ort deutlich günstiger.

Testdurchläufe sind vor Systemumstellung 
nicht möglich, daher werden voraussicht-
lich nicht sofort alle Dienstleistungen zur 
Verfügung stehen. Sobald alles technisch 
einwandfrei läuft, wird unter www.loer-
rach-landkreis.de/Kfz-Zulassung und über 
die Medien informiert.
 
 

Engagement ist gefragt
Betreuungsverein des Landkreises sucht 
dringend Ehrenamtliche

Landkreis Lörrach. Manchmal kündigen 
sich Veränderungen lange an, manchmal 
kommen diese plötzlich und unerwartet: 
Durch Krankheiten oder Unfälle können 
Menschen handlungsunfähig werden und 
eigene Angelegenheiten vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr alleine regeln. Ist 
in so einem Fall keine Vollmacht erteilt, so 
wird im gerichtlichen Verfahren eine recht-
liche Betreuung angeordnet. Stehen dafür 
keine Angehörigen zur Verfügung, überneh-
men Ehrenamtliche diese Aufgabe. Dafür 
sucht der Betreuungsverein des Landkreises 
Lörrach weitere Unterstützung.

Betreuerinnen und Betreuer verhelfen Be-
troffenen zu ihren Rechten und sind für die-
se Menschen als Kontaktperson da. In ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit beantragen sie 
beispielsweise zustehende Leistungen bei 
der Pflegekasse oder bei Sozialhilfeträgern, 
unterstützen bei der Entscheidung über 

den Wechsel in ein Pflegeheim oder helfen 
dabei, das verfügbare Geld mit den Betroffe-
nen zusammen so einzuteilen, dass es über 
den ganzen Monat reicht.
Für eine Betreuung sind in der Regel etwa 
fünf Stunden monatlich ausreichend. Neben 
einer Einführung, Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie Beratung und Unterstützung bei 
Problemen wird eine kleine Aufwandsent-
schädigung von 425 Euro pro Jahr gezahlt. 
Der Betreuungsverein achtet darauf, dass 
die Interessen von Betreuern und Betreu-
ten zusammenpassen und unterstützt die 
Betreuerinnen und Betreuer bei Fragen und 
Herausforderungen. Erfahrene Ehrenamtli-
che bieten zudem an, für neue Engagierte 
als Patinnen und Paten zur Verfügung zu 
stehen.

Weitere Informationen sind verfügbar unter 
www.loerrach-landkreis.de/bv. Bei Interes-
se an der ehrenamtlichen Tätigkeit stehen 
als Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfü-
gung: Waltraud Hermann (07621/410-5190, 
waltraud.hermann@loerrach-landkreis.de) 
und Linda Laule (07621/410-5197, linda.lau-
le@loerrach-landkreis.de).

Betreuungsverein des Landkreises sucht 
dringend Ehrenamtliche
Landkreis Lörrach. Manchmal kündigen 
sich Veränderungen lange an, manchmal 
kommen diese plötzlich und unerwartet: 
Durch Krankheiten oder Unfälle können 
Menschen handlungsunfähig werden und 
eigene Angelegenheiten vorübergehend 
oder dauerhaft nicht mehr alleine regeln. 
Ist in so einem Fall keine Vollmacht erteilt, 
so wird im gerichtlichen Verfahren eine rech 
tliche Betreuung angeordnet. Stehen d für 
keine Angehörigen zur Verfügung, überneh-
men Ehrenamtliche diese Aufgabe.  Dafür 
sucht der Betreuungsverein des Landkreises 
Lörrach weitere Unterstützung. 

Betreuerinnen und Betreuer verhelfen Be-
troffenen zu ihren Rechten und sind für die-
se Menschen als Kontaktperson da. In ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit beantragen sie 
beispielsweise zustehende Leistungen bei 
der Pflegekasse oder bei Sozialhilfeträgern, 
unterstützen bei der Entscheidung über 
den Wechsel in ein Pflegeheim oder helfen 
dabei, das verfügbare Geld mit den Betroffe-
nen zusammen so einzuteilen, dass es über 
den ganzen Monat reicht.

Für eine Betreuung sind in der Regel etwa 
fünf Stunden monatlich ausreichend. Neben 
einer Einführung, Fortbildungsveranstaltun-
gen sowie Beratung und Unterstützung bei 
Problemen wird eine kleine Aufwandsent-
schädigung von 425 Euro pro Jahr gezahlt. 
Der Betreuungsverein achtet darauf, dass 
die Interessen von Betreuern und Betreu-
ten zusammenpassen und unterstützt die 
Betreuerinnen und Betreuer bei Fragen und 
Herausforderungen. Erfahrene Ehrenamtli-
che bieten zudem an, für neue Engagierte 
als Patinnen und Paten zur Verfügung zu 
stehen.

Weitere Informationen sind verfügbar unter 
www.loerrach-landkreis.de/bv. Bei Interes-

se an der ehrenamtlichen Tätigkeit stehen 
als Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfü-
gung: Waltraud Hermann (07621/410-5190, 
waltraud.hermann@loerrach-landkreis.de) 
und Linda Laule (07621/410-5197, linda.lau-
le@loerrach-landkreis.de).

 
Information 
Das Landratsamt Lörrach informiert land-
wirtschaftliche Betriebe in einem Vortrag 
über den Einstieg in den Ökolandbau mit 
anschließender Stallbesichtigung und Er-
fahrungsaustausch am Fr, 29.09., von  14 
bis 15:30Uhr in Häg-Ehrsberg. Themen wer-
den sein: Voraussetzungen für die FAKT För-
derung sowie Grundlagen des Ökolandbaus 
und der EU-Öko-Verordnung. Anmeldung 
bis zum 22.09. an jan.hoell@loerrach-land-
kreis.de Tel. 07621 410 4467 oder termin-
land.de/loerrach-fb-landwirtschaft
 

Abfuhrtermine

Restmüll 
Dienstag, 29. August 2023 

Gelber Sack 
Mittwoch, 30. August 2023 

 

Kirchliche  
Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde 
Wehr/Öflingen/Schwörstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt:
Dienstag und Donnerstag:  9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1 Tel. 07762/8501
schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung 
Sprechzeiten Gemeindeassistentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen Tel. 07761/5534731
 Mobil 0151/28112891

Telefonbrücke – Seelsorgliche 
Einrichtung der SE in Coronazeiten: 
Telefonische Sprechzeiten Tel. 07761/5534730
Mittwoch und Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de

Gedanken für die neue Woche: 
Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des 
Herrn wirkt, da ist Freiheit. 
  
Gottesdienstzeiten: 
Abkürzungen: 
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE 
= Seelsorgeeinheit 

Samstag, 26.08.2023 * Seliger Johannes 
Paul I., Papst  
W 14:00 Uhr Trauung des Brautpaares 
  Michelle Knorr & Florian 
  Laufer 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, 
  Vorabendmesse 
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Sonntag, 27.08.2023 + 21. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS  
Ö 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Dienstag, 29.08.2023 * Enthauptung 
Johannes des Täufers (G)  
W 15:30 Uhr Rosenkranz im Pflege-
  heim der Bürgerstiftung 
  Wehr 
  
Donnerstag, 31.08.2023  * Heiliger Pauli-
nus, Bischof  
W 09:30 Uhr – 11:00 Uhr Eucharistische 
Anbetung 
S 16:00 Uhr – 18:00 Uhr Eucharistische 
Anbetung 
  
Freitag, 01.09.2023 * Heiliger Pelagius, 
Märtyrer  
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier Herz-
  Jesu-Freitag 
  
Samstag, 02.09.2023 * Mariengedächtnis 
am Samstag  
W 14:00 Uhr Taufe von Maya Luise 
  Sass in der St. 
  Josefskapelle 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, 
  Vorabendmesse 
  Gedenken an Christel 
  Henle 
  
Sonntag, 03.09.2023 + 22. SONNTAG IM 
JAHRESKREIS  
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier 

Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der 
SE: 
  
Im Ferienmonat August finden keine Werk-
tagsmessen statt. Bitte beachten Sie die 
Gottesdienstordnung. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
  
Unsere Gemeindereferentin Carmen Hor-
vatic macht Urlaub vom 20.08.2023 bis zum 
03.09.2023 
  
Wallfahrt nach Mariastein 
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir 
eine Pilgerfahrt zum Benediktinerkloster 
Mariastein im Kanton Solothurn. 
Anmeldung bitte bis Freitagabend – 5 Tage 
vorher – bei Marija Jukic, Tel.: 07762 / 2742 
oder Mobil 01577 / 4515311 
  
Gebet für den Frieden 
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der 
Einladung des Friedensläutens um 19 Uhr 
und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland 
und für den Frieden in unseren Familien. 
Denn Frieden muss erbeten werden, er muss 
von Gott kommen, die Welt kann uns diesen 
nicht geben. Das wichtigste und wirksamste 
und wertvollste Werkzeug von uns Christen 
ist das Gebet. 
  
Eine gute und gesegnete Woche wünsche 
ich Ihnen allen von Herzen 

Ihr Pfarrer Matthias Kirner 

Evangelisches Pfarramt  
Dossenbach
Evang. Pfarramt Dossenbach 
Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt 
Tel.: 07762/8846 |  Fax: 07762/7770 
  
Beratung und Hilfe in familiären, psychischen 
und finanziellen Problemen bieten die Mitar-
beiter des Diakonischen Werks Schopfheim, 
Hauptstraße 94, (Tel.: 07622/6975960) an. 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 27. August 2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hasel mit 
 Pfr. Ickelheimer 
18.00 Uhr  Gottesdienst in Hausen mit 
 Pfr. Ickelheimer 
  
Sonntag, 3. September 2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in Maulburg 
 mit Pfrin. Bärbel Wassmer 
18.00 Uhr  Gottesdienst in Fahrnau mit 
 Pfrin. Bärbel Wassmer 
  
Sonntag, 10. September 2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst in der alten 
 Kirche St. Michael  in  
 Schopfheim mit Pfrin. 
 U. Krumm 
18.00 Uhr  Gottesdienst in Gersbach 
 mit Pfrin. U. Krumm 
  
Sonntag, 17. September 2023 
10.00 Uhr  Gottesdienst Hasel mit 
 Pfrin. U. Krumm 
  
Zusätzliche Gottesdienstangebote fin-
den Sie auf dem Flyer für das Sommer-
programm (liegt in den Kirchen aus) 
  
 

Unsere Vereine
berichten

Musikverein Dossenbach
Mallorca Party und Musikfest mit 175 
jährigen Jubiläum der Badischen Revo-
lution 
Wir vom Musikverein Dossenbach möchten 
Euch ganz herzlich zu unserer Mallorca Par-
ty und Musikfest inkl. 175 jährigen Jubiläum 
der Badischen Revolution am 09. & 10. Sep-
tember 2023 einladen.

Am Samstagabend veranstalten wir eine 
Mallorca Party mit Top DJs, Cocktails, 
Sangria, Shots etc.  Einlass ist ab 20 Uhr, 
mit Happy Hour bis 21 Uhr bei einem Ein-
trittspreis von 7 Euro, danach 10 Euro.  
 
Am Sonntag ist für gute musikalische Un-
terhaltung durch die Fidele Dorfmusikanten 
zum Frühschoppen und der Musikverein 
„Alpenblick“ Willaringen am späten Nach-
mittag sowie unser Gesangverein und seine 
Chöre zum Ausklang gesorgt. 

Als besonderes Highlight werden anlässlich 
des 175 jährigen Jubiläums der Badischen 
Revolution am Nachmittag die Heckersän-

ger aus Schopfheim sowie die Knastbrüder 
zu hören sein. Anschließend wird der frühe-
re Ortsvorsteher Kurt Vollmer eine Führung 
zum historischen Gefecht bei Dossenbach 
auf dem Herwegh Rundweg durchführen. 
Ebenfalls ist für Euer leibliches Wohl mit 
Getränken, leckerem Essen sowie der 
reichhaltigen Kuchenauswahl gesorgt. 
 
Auf Euch freut sich heute schon der Musik-
verein Dossenbach und seine Jugendkapel-
le. 
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Narrenzunft Schwörstadt

 

Anmeldung von Verkaufsstän-
den zum Narrentreffen 2024 in 
Schwörstadt 
Die Narrenzunft Schwörstadt richtet am 
Sonntag, 4. Februar 2024 das Interna-
tionale Narrentreffen der Vereinigung 
Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) aus. 
Es werden etwa 3000 Umzugsteilnehmer 
und etwa 10.000 Zuschauer zum Umzug 
erwartet. Alle Vereine, Privatpersonen und 
Gewerbebetreibende, die einen Stand am 
Narrentreffen 2024 in Schwörstadt be-
treiben wollen, können bei Traudel Otto 
das Anmeldeformular anfordern unter 
der E-mail-Adresse: traudel.otto@online.
de oder Tel. 07762-3615. Selbstverständ-
lich dürfen auch Personen, die nicht in 
Schwörstadt wohnen einen Stand be-
treiben. Eine frühzeitige Anmeldung der 
Stände (bis 30. September 2023) ist er-
forderlich, da den Narrenzünften bei de-
ren Anmeldung in einem Flyer mitgeteilt 
wird, wo die Buden und Verkaufsstände 
sind und was es dort zu essen gibt. 

 

Schwarzwaldverein
Unser nächster Hock ist am 25.08.23 
17:00 in der Pizzeria zum Lamm in 
Schwörstadt 
INFO: bei Edeltraud Tel: 5651354 
 
 

Was sonst noch  
interessiert

Deutsch-schweizerische 
Rentenberatung vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
und die Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in der Schweiz bieten jedes Jahr 

grenzüberschreitende Informationen zur 
Rente an. Wir laden am 26. September 2023 
zu einem internationalen Beratungstag in 
Lörrach ein.

Dieses Angebot richtet sich an alle Per-
sonen, die Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung in Deutschland und der 
Schweiz gezahlt haben. Experten beider 
Länder beraten diese Versicherten kosten-
los zum jeweiligen nationalen Recht und zu 
den zwischenstaatlichen Auswirkungen. In-
teressierte werden gebeten, sämtliche Ver-
sicherungsunterlagen sowie den Personal-
ausweis mitzubringen, um eine umfassende 
Beratung zu ermöglichen.

Der Beratungstag findet am 26. September 
2023 von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr 
in den Räumen der DRV Baden-Württem-
berg, Feldbergstrasse 16 in Lörrach statt.

Die DRV Baden-Württemberg bittet um Ver-
ständnis, dass eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter Tel. 07621 42256-
10 (Stichwort: Internationaler Beratungstag) 
mit Angabe der deutschen und schweizeri-
schen Rentenversicherungsnummer erfor-
derlich. ist. 
 
 

Zahl  der Demenzkranken im 
Landkreis gesunken 
Landkreis Lörrach, August 2023 - Fast 1,6 
Millionen Menschen in Deutschland ha-
ben Demenz, 300 000 Neuerkrankungen 
kommen jährlich hinzu. Im Landkreis Lör-
rach waren im Jahr 2021 laut AOK Hoch-
rhein-Bodensee 1.103 ihrer Versicherten 
wegen Demenz ambulant oder stationär 
in Behandlung. Die Mehrzahl, über 70 
Prozent der betroffenen Versicherten, 
war 80 Jahre und älter.  
  
Auffällig ist: Frauen sind im Alter wesentlich 
häufiger betroffen als Männer. Der einfache 
Grund: Frauen haben eine höhere Lebenser-
wartung. 
  
„Grundsätzlich ist es normal, dass Gedächt-
nisfunktionen im Alter nachlassen und die 
Erinnerung streikt“, sagt Marco Pollinger, 
Sozialpädagoge bei der AOK Hochrhein-Bo-
densee. Von Demenz spricht er, wenn die 
oder der Betroffene seit mindestens sechs 
Monaten unter einer Gedächtnisstörung, 
kombiniert mit der Beeinträchtigung min-
destens einer weiteren Hirnleistung leidet, 
die zusammen zu deutlichen Störungen im 
Alltagsleben führen. 
  
Im Rahmen des AOK-FacharztProgramms 
besteht ein umfassendes Beratungsange-
bot für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörige beim Facharzt für Neurologie. 
Es schließt neben der Krankheitsaufklärung 
auch die Beratung zu therapeutischen und 
sozialmedizinischen Angeboten ein. Ein klei-
ner Lichtblick zum Schluss: Zwischen 2017 
und 2021 sank im Landkreis Lörrach bei der 

AOK die Zahl der Versicherten mit Demen-
zerkrankungen um etwa zehn Prozent. 
  
> Hilfen für Menschen mit Demenz und 
deren Angehörige bietet die AOK auch mit 
dem Online-Pflegekurs „Alzheimer und 
Demenz“ unter www.online-pflegekurse.
bw.aok.de 
  
Die AOK Baden-Württemberg versichert 
mehr als 4,6 Millionen Menschen im Land 
und verfügt über ein Haushaltsvolumen von 
über 21 Milliarden Euro. 
  
Informationen zur AOK Baden-Württemberg 
unter: www.aok-bw.de
AOK Baden-Württemberg 
Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee 
Pressestelle 
Am Rheinfels 2, 79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon  0711 6525-16211 
E-Mail cordelia.steffek@bw.aok.de 
www.aok.de/bw  

     
Abitur – was dann? 
Für Schüler aller Ober- bzw. Kursstufen, die 
unsicher sind oder nicht wissen, welchen 
Beruf sie anstreben wollen, bietet sich das 
zweitägige Seminar zur BErufs- und STudi-
enorientierung (BEST) an. In zwei Etappen 
lernen sie ihre eigenen Fähigkeiten selb-
ständig einzuschätzen. Sie klären ihre per-
sönlichen und beruflichen Ziele sowie ihren 
Informationsbedarf. 

Dieses Training bietet Recherchemöglich-
keiten für künftige Berufsfelder und bein-
haltet den verpflichtenden Orientierungs-
test für Studienbewerber. Die Anmeldung 
erfolgt unter „www.bw-best.de“ (Pfad: für 
Schüler - Veranstaltungen – Listenansicht 
– September 2023 – in Zeile „27.09.2023“ – 
auf „Hochrheinmuseum Schloss Schönau / 
Trompetermuseum“ klicken – herunterscrol-
len und rechts auf „Anmeldung“ klicken). 
Das Seminar findet im Schloss Schönau in 
Bad Säckingen (Hochrhein- bzw. Trompe-
tenmuseum), Schönaugasse 5/1 am 27.09. 
und 05.10.2023, jeweils 9.00 bis c.a. 17.00 
Uhr statt. 
 
 

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau 
Neu: Erste-Hilfe-Kurse mit Inhalten zum 
Selbstschutz 
  
Zu den bewährten herkömmlichen Ers-
te-Hilfe-Kursen ist ein weiteres Schu-
lungsprogramm hinzugekommen: Das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe fördert nun auch die 
Ausbildung in Erster Hilfe mit Selbst-
schutzinhalten. 
  
Das neue Programm ist zunächst auf fünf 
Jahre befristet. Es soll die notwendigen 
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Erste-Hilfe-Ausbildungen nicht ersetzen, 
sondern um das Thema Selbstschutz sinn-
voll ergänzen. Das Deutsche Rote Kreuz, die 
Johanniter-Unfall-Hilfe, der Arbeiter-Sama-
riter-Bund, der Malteser Hilfsdienst und die 
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. 
sind die ausführenden Partner des Bundes-
amtes. Das Programm sieht acht Module für 
unterschiedliche Zielgruppen vor. Ein Modul 
beinhaltet zwischen zwei und sechs Unter-
richtseinheiten mit je 45 Minuten. 
  
Ratsam für Führungskräfte 
Für Betriebe ist besonders das Modul 7 
(Förderung Selbstschutz in Unternehmen, 
Behörden, Institutionen) relevant. Die Ziel-
gruppen sind Unternehmer, Führungskräfte 
und Entscheidungsträger in Unternehmen. 
Inhaltlich geht es um die persönliche Not-
fallvorsorge für einen selbst und sein Um-
feld sowie um die grundsätzlichen Reaktio-
nen auf außergewöhnliche Notlagen. 
  
Selbstschutz bei der Pflege 
Ein weiteres Modul bezieht sich auf die 
Selbsthilfe für Pflegende. Gerade im land-
wirtschaftlichen Bereich ist die Pflege von 
Angehörigen im häuslichen Umfeld üblich. 
Hier liegt ein weiterer Schwerpunkt in der 
Vermittlung, wie man in einer außerge-
wöhnlichen Notlage Hilfebedürftige mit 
Pflegebedarf betreut. 
  
Kurse kostenfrei 
Kursgebühren werden nicht erhoben, da 
diese vom Bund an die ausbildenden Stellen 

je ausgebildeter Person und Unterrichtsein-
heit pauschal abgegolten werden. Fragen 
zu den Kursen beantworten die örtlichen 
Hilfsorganisationen. Weitere Informationen 
zu den Schulungsmodulen gibt das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe auf seiner Internetseite www.bbk.
bund.de unter Eingabe des Suchbegriffs 
EHSH. Dort sind auch die Kontaktmöglich-
keiten zu den teilnehmenden Organisatio-
nen zu finden. 
 
 

Das Leben nach dem Krebs: 
Neue Selbsthilfegruppe für 
Genesene ab 50 Jahren in 
Lörrach
Landkreis Lörrach. Diagnose Krebs – von 
der Ohnmacht zurück in die Eigenverant-
wortlichkeit zu kommen, kann ein steiniger 
aber erkenntnisreicher und spannender 
Weg sein. Um nach der medizinischen Hei-
lung auch Körper, Geist und Seele wieder 
in Einklang zu bringen, soll in Lörrach eine 
neue Selbsthilfegruppe für genesene Perso-
nen ab 50 Jahren entstehen.

Die Initiatorin hatte vor einigen Jahren Krebs 
und besiegte ihn. Dennoch hat die Krank-
heit ihr Leben seitdem massiv verändert 

und die vielen Fragen und das Bedürfnis 
nach Austausch bestehen auch weiterhin. In 
der Gruppe möchte sie sich mit anderen zu 
Themen wie Psychohygiene, Ernährung und 
Sozialleben austauschen. In der Gruppe soll 
Verständnis füreinander geschaffen, sich un-
tereinander geholfen und auch mal zusam-
men etwas unternommen werden.
Interessenten sind eingeladen, die Initia-
torin der Gruppe zu kontaktieren unter Sh-
grk@gmx.de. Auch die Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfe steht für Fragen 
zur Verfügung (Telefon: 07621 410-2142 
oder E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de).

Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen (KISS)
Im Landkreis Lörrach gibt es für Betroffene 
und Angehörige derzeit rund 100 Selbst-
hilfegruppen bzw. selbsthilfebezogene 
Initiativen zur gemeinsamen Bewältigung 
von Krankheiten sowie gesundheitlichen, 
psychischen oder sozialen Problemen. Eine 
Liste der Selbsthilfeangebote bietet die In-
ternetseite der Kontakt- und Informations-
stelle für Selbsthilfegruppen (KISS) unter 
www.loerrach-landkreis.de/shg. Die KISS ist 
ein Angebot des Landratsamts Lörrach. Sie 
leistet Unterstützungsarbeit für Selbsthilfe-
gruppen und ihre Mitglieder, selbsthilfein-
teressierte Bürgerinnen und Bürger sowie 
Fachkräfte aus dem psychosozialen und 
medizinischen Bereich. Daneben informiert 
die Kontaktstelle über Inhalte und Prinzipi-
en der Selbsthilfe und unterstützt neue und 
bestehende Selbsthilfegruppen.

      

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

  

Aushilfe im Verkauf (w/m/d)

Sie haben Gespür für Mode. Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden 
und des Handels. Und Sie haben verkäuferisches Talent?
Dann schreiben Sie uns doch - mit frühestem Eintrittstermin!
Postfach 626 • 79006 Freiburg • verwaltung@fuchs.sc

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

 

 
 



 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

38 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 13.09.2023

38 668 Bei uns sind Sie richtig! Titisee-Neustadt, Hinterzarten, Eisenbach, Friedenweiler, Feldberg 13.09.2023

38 669 Bei uns sind Sie richtig! Schönau, Zell im Wiesental, Häg-Ehrsberg, Steinen, Maulburg 13.09.2023

39 626 Bauen & Wohnen Efringen-Kirchen, Haltingen, Vorderes Kandertal, Kandern/Malsburg-Marzell, Schliengen 20.09.2023

41 625 Die Adresse vor Ort! Waldshut-Tiengen, Küssaberg, Dogern, Stühlingen, Weilheim 04.10.2023

41 631 Die Adresse vor Ort! St. Blasien, Häusern, Höchenschwand, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf 04.10.2023

41 637 Die Adresse vor Ort! Murg, Laufenburg, Albbruck, Görwihl 04.10.2023

*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr


